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Tagesordnungspunkt:

Inklusive Bauprojektförderung - Entwurf der geänderten Satzung 

Beschlussvorschlag:

Die geänderte Satzung zur inklusiven Bauprojektförderung des Landschaftsverbandes 
Rheinland wird gemäß Vorlage Nr. 14/3037 beschlossen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe: 017

Erträge: Aufwendungen: 2.000.000 €

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L u b e k
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Worum geht es hier?   

 

In leichter Sprache: 

 

Dem LVR ist wichtig: 

Menschen mit und ohne Behinderungen  

sollen in ihrer eigenen Wohnung leben können. 

Neben anderen Menschen  

mit und ohne Behinderungen. 

Dann sind alle Nachbarn im selben Haus. 

Oder auf der selben Straße. 

 

Daher gibt der LVR seit einiger Zeit Geld  

für neue Häuser mit Wohnungen  

für Menschen mit und ohne Behinderungen. 

In schwerer Sprache heißt das Geld vom LVR: 

Bau-Projekt-Förderung. 

 

Bisher hat der LVR den Bau-Herren das Geld nur geliehen. 

Jetzt unterstützt der LVR die Bau-Herren noch mehr. 

Denn sie brauchen das Geld vom LVR nicht mehr zurück-zahlen. 

 

So steht es jetzt in den neuen Regeln vom LVR  

In schwerer Sprache heißen die Regeln: 

Satzung. 

 

Haben Sie Fragen zu diesem Text?  

Dann können Sie beim LVR in Köln anrufen: 

0221-809-2202 

 

Viele Informationen zum LVR in leichter Sprache  

finden Sie hier: www.leichtesprache.lvr.de 
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Der Zusatztext in leichter Sprache soll zum einen die Verständlichkeit der Vorlage 

insbesondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten konkret verbessern, zum anderen für 

die Grundsätze der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit im Bereich Information und 

Kommunikation im Sinne der Zielrichtungen 6 und 8 des LVR-Aktionsplans zur UN-

Behindertenrechtskonvention sensibilisieren.  

Mit der Telefonnummer 0221-809-2202 erreicht man die zentrale Stabsstelle Inklusion 

und Menschenrechte (00.300). Sie gibt oder vermittelt bei Bedarf gern weitere 

Informationen. Bilder: © Reinhild Kassing. 
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Zusammenfassung: 

 

Mit Beschluss der Landschaftsversammlung vom 08.10.2018 über den Antrag 14/223 

wurde die Verwaltung beauftragt, die inklusive Bauprojektförderung auf Darlehensbasis in 

eine Zuschussförderung umzuwandeln. 

Dafür sind die Satzung sowie die Förder-Richtlinien entsprechend anzupassen. 

 

Die geänderte Satzung wird zur Beschlussfassung vorgelegt. 

Die geänderten Förder-Richtlinien werden im Landschaftsausschuss am 14.12.2018 mit 

der Vorlage Nr. 14/3073 zur Beschlussfassung vorgelegt. 

Der Antrag 14/223 ist damit erledigt. 

 

Das hier beschriebene Förderprogramm betrifft die Zielrichtungen Inklusion, Partizipation, 

Selbstbestimmung sowie Gleichstellung des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention. 
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Begründung der Vorlage Nr. 14/3037: 

 

1. Zielsetzung 

Der Landschaftsverband Rheinland achtet im Rahmen seiner Zuständigkeit für die 

Eingliederungshilfe bei der Gestaltung von Wohnangeboten für Menschen mit 

Behinderung darauf, dass die Verselbständigung und Inklusion der leistungsberechtigten 

Menschen im Vordergrund stehen. 

Deshalb legt er seit vielen Jahren Wert darauf, dezentrale und in das jeweilige 

Wohnumfeld integrierte Wohnangebote zu schaffen.  

Im Hinblick auf die Gestaltung inklusiver Sozialräume stößt er aber an Grenzen, denn 

seine Zuständigkeit beschränkt sich auf die Menschen mit Behinderung, die 

leistungsberechtigt im Sinne der Eingliederungshilfe sind. 

  

Andere Personen werden von dieser Zuständigkeit nicht erfasst, so dass die Gestaltung 

inklusiver Wohnangebote außerhalb von Leistungen der Eingliederungshilfe nicht 

hinreichend gesteuert werden kann. 

Um die Schaffung geeigneter inklusiver Wohnprojekte für Menschen mit und ohne 

Behinderung zu ermöglichen, hat die Landschaftsversammlung am 30.06.2017 die 

„Satzung zur inklusiven Bauprojektförderung des LVR“ (Vorlage 14/2024) und der 

Landschaftsausschuss am 13.10.2017 die Förder-Richtlinien des Landschaftsverbandes 

Rheinland (LVR) zur inklusiven Bauprojektförderung des LVR beschlossen. Die Satzung 

und die Förder-Richtlinien sahen eine Darlehensförderung vor. 

 

2. Umstellung von Darlehen auf Zuschuss 

Mit Beschluss der Landschaftsversammlung vom 08.10.2018 über den Antrag 14/223 

wurde die Verwaltung beauftragt, die inklusive Bauprojektförderung auf Darlehensbasis 

in eine Zuschussförderung umzuwandeln. 

Dafür sind die Satzung sowie die Förder-Richtlinien entsprechend anzupassen. 

 

In Umsetzung des Antrags 14/223 legt die Verwaltung die geänderte Satzung zur 

Beschlussfassung vor. 

Die geänderten Förder-Richtlinien werden im Landschaftsausschuss am 14.12.2018 mit 

der Vorlage Nr. 14/3073 zur Beschlussfassung vorgelegt. 

Der Antrag 14/223 ist damit erledigt. 

 

 

 

In Vertretung 

 

 

L e w a n d r o w s k i 

 



Satzung zur inklusiven Bauprojektförderung des 
Landschaftsverbandes Rheinland 

 

Die Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland hat am 

19.12.2018 aufgrund §§ 6 und 7 der Landschaftsverbandsordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen folgende Satzung beschlossen: 

 

Präambel 

Die Weiterentwicklung von Leistungen für Menschen mit Behinderung ist eine 

Aufgabe des Landschaftsverbandes Rheinland im Rahmen seiner Zuständigkeit für die 

Eingliederungshilfe. 

Die Finanzierung von Wohnangeboten für Menschen mit Behinderung ist in der Regel 

durch den entsprechenden Einsatz öffentlicher Mittel sichergestellt. Dies trifft jedoch 

nicht auf inklusive Wohnangebote zu. 

Deshalb hat der Landschaftsverband Rheinland beschlossen, inklusive Wohnprojekte 

zu fördern, damit Menschen mit Behinderung die Möglichkeit haben, den 

Lebensbereich Wohnen unmittelbar und gemeinsam mit Menschen ohne Behinderung 

zu gestalten. Diese Förderung des Landschaftsverbandes Rheinland soll 

insbesondere fehlende Eigenanteile der Förderungsempfänger und 

Förderungsempfängerinnen ausgleichen. 

 

§ 1 Antragssteller 

Antragsberechtigt ist jede natürliche und juristische Person. 

 

§ 2 Antragsgegenstand 

(1) Gefördert werden Wohnprojekte mit inklusivem Charakter. Die Anforderungen an 

Inklusion sind erfüllt, wenn Menschen mit Behinderung und Menschen ohne 

Behinderung zusammenleben, wobei mindestens 30 % der Bewohnerinnen und 

Bewohner Menschen mit Behinderung sein müssen, die zugleich 

leistungsberechtigt für Leistungen der Eingliederungshilfe (derzeit „wesentlich 

behindert“) im Sinne des SGB XII sind. Das Nähere zur Prüfung der 

Voraussetzungen, u. a. im Zeitpunkt der Bewilligung, regeln die Förder-Richtlinien 

nach § 4 Absatz 5 dieser Satzung. 

(2) Einfamilienhäuser (Gebäude, die nur eine Wohnung enthalten) sind von der 

Förderung ausgeschlossen. 

(3) Der zu schaffende Wohnraum muss in Anlehnung an die DIN 18040 bzw. DIN 

18040 R-Standard barrierefrei sein. 

(4) Die Finanzierung des beantragten Projekts muss gesichert sein. Dies hat der 

Antragssteller in geeigneter Form nachzuweisen. Einzelheiten zum Nachweis sind 

in den Förder-Richtlinien nach § 4 Absatz 5 dieser Satzung geregelt. 

Bei Vermietungen an Menschen mit Behinderung müssen die Gesamtwohnkosten 

grundsätzlich ortsüblich und angemessen im Sinne einer Refinanzierbarkeit durch 

existenzsichernde Leistungen nach dem 3./4. Kapitel des SGB XII bzw. dem 

SGB II sein. 

 

§ 3 Art und Umfang der Finanzierung durch den Landschaftsverband Rheinland 

(1) Die Finanzierung durch den Landschaftsverband Rheinland erfolgt  

in der Form eines Zuschusses. 

(2) Für die Finanzierung stehen pro Jahr insgesamt zwei Millionen € zur Verfügung. 



(3) Gefördert werden maximal 10% der anerkennungsfähigen Baukosten, maximal 

200.000 € je Projekt. Das Nähere regeln die Förder-Richtlinien nach § 4 Absatz 5 

dieser Satzung. Kosten für das Grundstück (insbesondere Erwerb und 

Erschließung) sind ausgenommen. 

(4) Die Zweckbindung beträgt 20 Jahre ab Fertigstellung des Bauvorhabens. 

(5) Der Zuschuss des Landschaftsverbandes Rheinland ist für den Fall einer nicht 

zweckentsprechenden Verwendung der Mittel dinglich zu sichern, in der Regel 

durch Bestellung einer entsprechenden Grundschuld. 

 

§ 4 Verfahren 

(1) Anträge werden in der Reihenfolge des Einganges bearbeitet und beschieden, 

soweit Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. 

(2) Wenn die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ausgeschöpft sind, gehen die 

Anträge in das neue Förderjahr über. 

(3) Erforderlich ist bei jeder Förderung eine politische Beschlussfassung. 

(4) Ein Anspruch auf Förderung besteht nicht. Der LVR entscheidet über eine 

Förderung im Einzelfall nach pflichtgemäßem Ermessen unter Wahrung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes. 

(5) Einzelheiten des Verfahrens werden in den Förder-Richtlinien geregelt. 

 

§ 5 Verwendungsnachweis 

(1) Nach Abnahme und Schlussrechnung der Baumaßnahme ist ein 

Verwendungsnachweis der Fördermittel vorzulegen. 

(2) Nicht zweckentsprechend verwendete Mittel werden zurückgefordert und sind 

zurückzuzahlen. 

 

§ 6 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Gesetz- und 

Verordnungsblatt NRW in Kraft. 
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